Öffentliche Versammlungen unter freiem Himmel     (Stand: 01.11.98/M7b)





Für öffentliche Versammlungen und Aufzüge (Demonstrationen) unter freiem Himmel gelten die allgemeinen Ausführungen in Merkblatt 7, Versammlungsrecht ebenfalls.





Anmeldepflicht (§ 14 VersammlG)


Ein solche Versammlung muß spätestens 48 Stunden vor Bekanntgabe bei der zuständigen Behörde unter Angabe des Gegenstandes der Versammlung oder des Aufzuges angemeldet werden (§ 14 Abs. 1).


In der Anmeldung ist anzugeben, wer für die Leitung verantwortlich ist (§ 14 Abs. 2).





Einschränkungen und Ausnahmen von der Anmeldepflicht


Eilversammlungen sind zwar geplant und haben einen Veranstalter, können aber ohne Gefährdung des Demonstrationszweckes nicht unter Einhaltung der 48 Stunden-Frist angemeldet werden. Eilversammlungen sind deshalb anzumelden, so bald die Möglichkeit dazu besteht. Dies sollte in der Regel spätestens zeitgleich mit dem Entschluß, eine Versammlung zu veranstalten bzw. dessen Bekanntgabe der Fall sein (siehe hierzu BVerfG NJW 1992, 890). E. unterliegen ansonsten sämtlichen Vorschriften des VersammlG, sie müssen insbesondere einen Leiter haben. Bsp.: Die A-Partei ruft öffentlich dazu auf, sich sofort auf dem B-Platz zu versammeln, um gegen das Verbot der Kundgebung, die am gleichen Tag hätte stattfinden sollen, zu demonstrieren (Ott/Wächtler § 13 Rdn. 13). Keine Eilversammlung liegt vor bei folgenden Beispiel: A ruft zu einer sofortigen Protestkundgebung wegen des Verbotes einer Kundgebung, die in zwei Wochen hätte stattfinden sollen, auf.


Spontanversammlungen entstehen ohne vorherige Einladung, Bekanntmachung oder sonstige Absprache und haben in der Regel auch keinen Leiter. Hierzu das BVerfG (E 69, 315): „Nach ganz herrschender Ansicht entfällt die Pflicht zur rechtzeitigen Anmeldung bei Spontandemonstrationen, die sich aus aktuellem Anlaß augenblicklich bilden ... versammlungsrechtliche Vorschriften sind auf sie nicht anwendbar, soweit der mit der Spontanversammlung verfolgte Zweck bei Einhalt dieser Vorschrift nicht erreicht werden könnte.“ Da eine Abgrenzung zwischen Eil- und Spontanversammlung im Einzelfall schwierig ist, ist im Zweifel von einer Spontanversammlung auszugehen; Abgrenzungskriterium ist, ob die Versammlung einen Veranstalter hat (Ott/Wächtler § 14 Rdn. 12). Bsp.: Angehörige politischer Organisationen verständigen sich telefonisch, sofort gegen eine bestimmte Maßnahme öffentlich zu demonstrieren und sich zu diesem Zweck auf dem A-Platz zu treffen (Ott/Wächtler § 13 Rdn. 13).





Auflagen, Verbot und polizeiliche Auflösung (§ 15 VersammlG)


Bei nach den erkennbaren Umständen unmittelbaren Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung, kann eine Versammlung verboten oder von bestimmten Auflagen abhängig gemacht werden (§ 15 Abs. 1). Das Verbot steht im pflichtgemäßen Ermessen der Behörde. Das BVerfG (E 69, 315) verlangt bei der Anwendung des § 15 „..., daß Verbote und Auflösungen nur zum Schutz wichtiger Gemeinschaftsgüter unter Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit und nur bei einer unmittelbaren, aus erkennbaren Umständen herleitbaren Gefährdung dieser Rechtsgüter erfolgen.“


Eine Versammlung kann aufgelöst werden, wenn sie nicht angemeldet ist oder Auflagen zuwidergehandelt wird (§ 15 Abs. 2). Eine fehlende Anmeldung darf nicht schematisch zur Auflösung der Veranstaltung führen (BVerfGE 69, 315).


Eine verbotene Versammlung ist aufzulösen (§ 15 Abs. 3).





Gemäß § 17a VersammlG sind Schutzwaffen (Schienbeinschoner u.ä.) und Vermummung verboten, Bild- und Tonaufnahmen sind entprechend § 12 a erlaubt (§ 19a).





Für stehende Versammlung unter freiem Himmel gelten folgende Vorschriften: § 7 Abs. 1 (Leiter), §§ 8, 9 Abs. 1 (Aufgaben des Leiters, Ordner), §§ 10, 11 Abs. 2 (Pflichten der Teilnehmer), §§ 12, 13 Abs. 2 (Anwesenheit von Polizeibeamten, Auflösung von Versammlungen). Die Verwendung von Ordnern bedarf polizeilicher Genehmigung, diese ist bei der Anmeldung zu beantragen (§ 18 Abs. 2).Der Ausschluß von Teilnehmern kann nur von der Polizei verfügt werden (§ 18 Abs. 3), nicht vom Leiter.





Für Aufzüge (Demonstrationen) gilt folgendes: Auch hier müssen Ordner genehmigt werden, die §§ 9 Abs. 2 und 18 gelten entsprechend. Zur Aufrechterhaltung der Ordnung getroffenen Anweisungen der Ordner oder des Leiters muß gefolgt werden, kann dieser sich nicht durchsetzen, muß er den Aufzug für beendet erklären. Nur die Polizei kann Teilnehmer ausschließen, muß dies aber auf Ersuchen des Leiters (wenn ein Grund vorliegt) tun, insbesondere auch Störungen durch Dritte abwehren. 
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